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17. Er legt dieselbe hierauf ungesäumt der gesamten

Cantvnstagsatzuug zur Berathung »>O Annahme vor.
18. Die CantonSlagsatzung wird die von ihr angenom-

mene Organisation fur die innere Verwaltung des

Cantons / bis zum ilen kommenden Herostmvnats
an die provisorische Regierung einsenden.

19. Die Cantonslagsatzung geht hierauf auseinander/
bis der Verfassungsentwurf/ von der helvetische» Tag-
satzung wird angenommen/ und der Organisations-
plan des Lantons, durch dieselbe wird emregistrirt
seyn.

Gesetzgebender Rath, 21. May.
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths / den Verkauf
einer dem Kloster Fahr im C. Baden zugehörigen

Wiese zu Wmingen/ Distr. Negcnsiocf/ betreffend.)

Dieses Grundstuck haltet beyläufig drey Incharten/
erträgt jährlich mi Durchschnitt 192 Franken, und ist laut
deyllegenver Schätzung 6720 Franke» angeschlagen.

Das Kloster kann bey seinen vielen übrigen Guterbe-

fitznngen nicht nur leicht diese Wiese entbehren / son-

dern selbst die Lage derselben will die Veräußerung/
denn sie ist sehr weit in einem andern Canton gelegen /

und eben deßwegen entstanden schon so viele Verdrieß-
lichkciten / indem die Wiese aller Obsorge ungeachtet/
sowobl Somnnrs- als Winterszeit beständig dem Ue-

berlauff n und Zertreten vcö GraseS ausgestzt ist.

Eo laßt sich übrigens aus vule Kauflustige si-hien, welche

den St igerungspceis nicht wenig hinauftreiben werben,
so daß in Zukunft schwerlich eine deffere Gelegenheit zur
Neranfferung sich darbieten möchte.

Dee Vollz. Rath ersucht Sie also B. G. um die Be-
willigung/ den Verkaufgrmcidten Gruudstückcs auf die

gesetzliche Art ms Werk sitzen zu lassen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crim.
Eesitzg. Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Barbara Stauffacher von Matt,
D'str. Schwanden Canton Linlh, yaue sich mit emem

gewissen Peter Baumgarlner aus der gleichen Gemeinde

vcrheyrathct. Einige Monate nach dieser Vcrcylichung
entstand Trennung und Zwiespalt unier ihnen wozu die

Treulosigkeit des Galten / und die grausame Behandlung
und Schläge welche er seiner Frau während ihrer
Schwangerschaft gab/vieles beytrugen. Baumgarlner
verließ sein Haus und entwich aus seinem Vaterland.
Während der lauget» Abivesenhci. des Baumgarmerö,

machte Barbarg seine Gattin / Bekanntschaft mit einem

gewissen Vincen; Bäbler / und empsieng von demsiiden,
ein Kind. Sie wandte sich an die provisorische Regie-

rung von Glacis. um von derselben ihre Ehescheidung

zu erhalten / und schüzte den Ehebruch ihres Mannes/
dessen boshafte Entweichung und seine ihr gethane Erklä-

rung zur Einwilligung in die Ehescheidung als Grunde
ihres Ansuchens vor. Der provisorische Rath trat nicht
in ihr Begehren ein. Allein diese Interimsregierung
wurde durch das nachherige Vorrücken der französischen

Armee aufgehoben / und die Barbara Staufacher wandle
sich während der Auflösung der öffentlichen Behörden an
den in dasigen Gegenden commaudirenden General Mo-
litor, und erhielt von ihm die Erlaubniß, sieh mit dem

Bäbler zu vermählen. Diese neue Heyrath wurde von
dem Ortspsarrer verkündet und die Verlobten feyerlich

eingesegnet. Diese Ehelemc ledcen ruhig beysammen, bis
eine eingelegte Klage die Untersuchung diesis Falls veran-
laßte, in Folge welcher die Barbara Stauffacher als der

Bigamie schuldig unter dem 14. Merz lczthin zu einer

ftährigen Einspcrrung und zu den Procednrkosten verur-

theilt, und die neue Verehlichung als ungültig erkärt

wurde.

Nun verlangt der B. Gmür, Agent und Auwald der

Barbara Stauffacher, daß ihre Strafe möchte gemildert
werden.

B. Gesetzgeber! Das gesetzwidrige Betragen der Bar-
bara Stauffacher läßt sich gewiß nicht entschuldigen, al-

lem die Strafe, zu welcher sie wegen dem Verbrechen der

Bigamie verfällt worden, scheint ihr Vergehen zu über-

steigen.

Ohne einige Rücksicht auf die Umstände zu nehmen,

in denen sie sich bcsindet, und deren sowohl die Procedur
als das Urtheil selbst erwähnen, hat der Wahn der Besitz-

liehkeit einer Erlaubniß, welche von einem General er-

theilt wurde, der sich diese Gewalt auszuüben für berech-

ligt hielt, und die eheliche Eiasignung ihres Pfarrers, sie

zu einer widerrechtlichen Handlung verleiten können, oiüre.

jedoch dabey die Absicht ein Verbrechen zu begehen, ge-

hab: zu haben.

Das Cantonsgericht scheint diesen Umstand nicht ge-

nugsam in Betrachtung gezogen zu haben, welcher zwar,
die Handlung nicht gültig machen kann, wohl aber von
solcher Beschaffenheit ist, daß sie der Person, welche
sie als gesitzlich vermachen könnte, nicht zum Verbrechen

angerechnet werden kam». Diese Betrachtung bewegt bau

Votlz. Rath Ihnen B- G. vorzuschlagen, Sie Strasse,
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zu welcher Barbara Stauffacher wegen Bigamie vcrur-
theile-oorde», aufzuheben.

Am 22. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 21. May.
Präsident: Wyttenbach.

DieFinanzcommißion erstattet folgenden Bericht, des-

sen Antrag angenommen wird:
B< Gesetzgeber! Sie haben dnrch Ihr Dekret von»

-8. May i8oi das von Ihrer siaalswirthschaftlichen
Commission Ihnen vorgelegte Gutachten, über die von

der Gemeinde Mcnznau, Distr. Rußivyl, Cant. Lu-

zee!!, verlangte Bewilligung zur Verthftiung von z;
Inch. Wridland, derselben zurückgesandt, um vier
die Natur dieses Eigenthums und die vorhabende Thci-
lungsart desselben, mehrere Berichte einzuziehen und ein

bestimmteres Theistmgsreglcment vorzulegen.

Zu Erlangung dieses nähern Embenchls räth Ihnen
Ihre staatswirthschaftliche Commission, folgende Bot-
schaft an den Vollz. Rath abgehen zu lassen:

B. Vollz. Räche! Der gesetzgebende Rath hat zu

Berichtigung der von der Gemeinde Menzoau, Distr.
Rußwyl, Canton Luzern, anbegehrcen Theilung von z?

Inch. Aümeut, cineu umständlichern Bericht über die

Natur dieses Eigenthums und über die vorhabende

Theilungsart desselben nöthig, und ladet Sie demnach

ein diesen Bericht durch die betreffende Vermaltemgs-

kammer aufnehmen zu lassen, und zugleich der Gemeinde

Menznau einen bestimmter!, Thcilungsplan abzufordern,

welcher auch eine verhältnißmäßige Anweisung für das

dem B, Joseph Mandeler zugehörige Gusiirecht cnt-

Halle. Das Herauskommende dann beliebe Ihnen,
B-Vollz. Räthe, dem gesetzgebenden Rath einzusenden»

Die gleiche Commission erstattet folgenden Bericht?

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath, durch seine Bot-
schaft vom -8 May, macht Ihnen die Anzeige, dass

in Absicht auf die Dauer des lezten Finanzsystems vom

iz. Christmenat >800, zu Bestreitung der Staatsbe
dürfnisse vom i. Beachmonat 1800 bis z i. May 1801,
hie und da derselben eine unrichtige Auslegung gege-
ben, »nd behauptet werde, daß nach Verfluß des z i.
May i8or die iiidirekleu Abgaben aufhören; er erach-
tec daher für nothwendig, daß die Gesetzgebung ohne
Aufschub erkläre: daß, da jene Epochen sich bloß auf
hie Staatsb-dürfnisse beziehen, und die Ausgaben,

welche die Befriedigung diestr Bedürfnisse erheischen

noch nach dem ; i. May fortdauren, so soll der Bezug
der dekretierten Abgaben, welcher erst seit wenig Wo-
chen habe angefangen werden können so lange fortsah.

ren, dis die angezeigte und anerkennte Summe der B?«
dürfnisse, vermöge gedachten Bezugs eingegangen, oder
bis die neu bestehenden Aussagen durch andere gesetzlich
werden ersczt seyn.

Ihre F-nanzcommisiion, die ganz milden Gcsinmin-
gen des Vollz, Raths zu einer solchen Verfügung ein-
stimmt, räth Ihnen B, G,, folgende Botschaft an den
Bollz. Rath abgehen zu lassen:

B, Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath, auf
Ihre Solschaft vom -8. May, durch welche Sie dem
gegtzg. Rache, wegen der Dauer des Zmauzptans, an-
zugen, daß behauptet werde, als wenn die indirekten
Abgaben »ach Vwstuß des zr. May igoi nicht mehr
bezogen werden sollim, findet gleich Ihnen B. Vollz.
Räthe, daß es nothwendig sey, diesen Irrthum durch
eine gesetzliche Verfügung zu hemmen ; der gefetzgebende
Raih ladet Sie demnach ein, ihm in kürzester Frist
einen Gcfetzesvorschlag einzusenden, der den fernern
Bezug dieser indirekten Abgaben zu Befriedigung der
fvndaurenben Slaatsbeourfiiisse bestimme.

Der Rath verwirft diesen Antrag und nimt dafür
fclgcndes Dekret an:

Der gesetzgebende Rath,
Aufdie Botschaft des Vollz, Raths v. -8 May igai ;
I» Erwägung, daß zu Vorbeugung von Mißdeulun-

gen über d,e Zeit der Fortdauer des neuen Aussagen,'»,
stcms vom Christa,. 1800 es nöthig sey, den
eigentlichen Sinn der im Eingang dieses Gesetzes enthal-
tonen Bestimmung darüber näher zu erläutern;

verordnet:
Die im Auflaqengesctz vom i,?. Christm. iZvo bestimte

Zeit für die Dauer desselben, ziemlich für das lau.
fende Jahr vom r. Brachm. 1800 bis;r. May
i8or, bezicht sich lediglich auf die Staalsbedürf-
nisse während dieses Zcirraums und keineswegs auf
die Dauer des Fmanzchstems selbst. Die in dem.
selben verordneten Abgaben sollen daher so lange
bezogen werden bis die durch den Voilz. Rath dem
gesetzgebenden Rath angezeigten und nothwendig
befundenen Summen der fortlausenden Staatsbe»
dürfnisse werben erhoben oder durch andere Abgaben
auf dein gesetzlichen Wege crstzt seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 2z» May»

(Fortsetzung)

Die Finanzcommißion legt ihr Gutachten über die

Bittschrift der B. Philipp und Abraham Rod von

Ropra; wohnhaft zn Cossonay C. Leman, vor, worin
sie sich beschweren, daß ihnen von einein am 10. Nov.
1798 als dem Tage des Gesetzes über die Fcodalrechte,
geschlossenen Kauf/ sowohl die Handänderungsgebühr
für den Staat als das ehmalige Lob für die Herr,
schast Bcltens abgefordert werde. Nach Berathung
dieses Gutachtens/ wird demselben zufolge dieser die

bloße Anwendung eines Gesetzes betreffende Gegenstand

an den Voliz, Nach gewiesen.

Auf ein anderes Gutachten gleicher Commißion über
die Vorstellung des B. Ioh. Peter Rosset/ Wirth zu

Chavaunes Distr Jferlen/ wegen feiner Ohmgeldfrcy-
heit und ausschließlichem Wirthschastsrecht in der eh-

maligen Herrschaft Chavaunes / welches beydes bey
Verkauf dieser leztern an die ehmalige Regierung aus-
brücküch vorbehalten worden sey / wird dieftr Gegen,
stand ebenfalls an den Vollz. Ralh gewiesen.

Die Finanzconimißivn rälh zu folgender Botschaft
an den Vollz. Rath/ welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! In Beylage theilt Ihnen der ge-

fttzg. Rath zwey Bittschriften aus der Gemeinde Stal.
iikon im Distrikt Metmcnstettcn mit. In der einen be-

gchrt ein Theil der dortigen Gemeindgerechtigkeitsbcsitzer
die Theilung der Gcnicmdsgüter, in der andern wi-
versetzen sich die übrigen Besitzer dieser Theilung. Meh-
rcre der wesentlichsten Thatsachen zue richtigen Bcurthei-
lung dieses Gegenstandes sind aber in diesen Bittschriften
ganz widersprechend dargestellt. Der gesetzgebende Nach
ladet daher Lie B. Vollz Räthe ein/ durch sachkundige
und unpaetheyische Personen diesen Gegenstand untersu,

chen zu lassen und das Resultat dieser Untersuchung
nebst den bestimmten Angaben, welche das Gesetz vom
1?. Christm. 1800 hierüber vorschreibt/ von den beyden

Theilen dieser Gemeinde abzufordern und dem gesetzg.

Nach zur Prüssung und Bestimmung über das Ganze
mitzutheilen.

Von dem Minister der Wissenschaften eingesandte

Bemerkungen des Regierungsstatthaller vom C. Wald-
statten über die Peüssungcn der Candidate!, um geistliche

Pfründen, werden an die ttnlerrichtscomißion gewiesen.

Folgendes Gutachten der Finauzcommißion wird m
Berathung und hernach angenommen:

V.Gesetzgeber! Mit einer Botschaft vom 15. dieß

überwies Ihnen der Vollz. Rath 6 verschiedene Palen-
ten / welche er zufolge dem Gesetz vom 2z. April über

die Rechte neuer Industriezweige/ theils an eine Gesell-

schaft von Kaust utcn in St. Gallen/ theils c.^gcn
englischen Künstlern zu ertheilen wünscht.

Alle diese 6 Patenten haben auf die Baumwollenfa-
brikation Bezug/ und betreffen die Verfertigung der

verschicdnen Maschinen/ durch welche England seine

Baumwoilenfabrikation so sehr emporhob/ daß gegen-

wäriig schon keine andere feine Mousseline im Handel
erscheinen kann, als solche, die mit englischem Baum-
wvstengarn verfertigt ist, und daß auch die übrig m

Zweige dieser Fabrikation in allen andern Ländern er.
drückt zu werden Gefahr laufen, wenn nicht die engli-
schcn Vervollkommnungsmittcl derselben nachgeahmt
und dadurch die Concurrenz mit England wieder her-
gestellt wird.

Da im östlichen Hclvetien sich gegen 200 ova Men.
schcn mir der Baumwollenfabrikation ernähren, so ist

ihre Sicherung für unser Vaterland von der grösten

Wichtigkeit; und mit banger Sorge sahen viele unserer

aufgeklärlern Bürger die englischen Verbefferungsmittel
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dieser Fabrikation, allmählig dieselbe bey uns unter,

drucken, und dadurch Helvctien der Gefahr ausgesezl,

einen feiner wichtigsten Industriezweige zu verlieren.

Während der Zeit da wohl alle hetlersehendcn Kaufleute
der Schwcitz. diese bange Sorge gemeinschaftlich nahr-

ten, aber keine Mittel aufzufinden wußlcn, mit Wirk-
samkelt dem drohenden Unglück entgegenzuarbeiten, war
ausser Helvetica e>n in Frankreich angestedclter lchwei-

zerifcher Kaufmann, für die Sicherung des Unterhalts

und des Wohlstandes so vieler Taufende seiner Mitbur-
ger thätig besorgt. B. Pcliis aus dem Leman, unser

Mitglied, dem die bedenkliche merkantilische Lage un-

fers Vaterlandes bekannt war, benuzte nicht ohne

mancherley Aufopferungen und Gefahren, eine günstige

Gelegenheit, nicht um sich selbst eines der schönsten

Etablissements zu verschaffen, sondern um seinem Pa-
terland die Mittel zur Sicherung seiner ihm zur Ernäh-

rung seiner Bevölkerung unentbehrlichen Industriezweige

zu schenken. Zwey Engländer, denen die Maschinen

zur Verbesserung der Baumwollenfabrikation vollständig
bekannt sind, führte B Pcliis zu diesem Ende hin auf
St. Gallen, und sezte da nicht ohne grosse Schwierig-
kellen eine der wichtigsten jener Maschinen in Betrieb.
Um theils diesem Werk die gehörige Sicherung zu ver-

schaffen, theils aber auch jene englischen Künstler zu

vermögen, ihre übrigen Kenntnisse für Helvetien in

Wirksamkeit zu setzen, forderte V- Pclüs bey der Voll-
ziehung Patentirung dieser neuen Industriezweige, wozu

die Vollziehung bey Ihnen B- G. die erforderliche Voll-
macht begehrte. Sie aber betrachteten den Grundsatz
der Patentirung neuer Industriezweige in einem allge-

meiner» Gesichtspunkt, welchem Hrlvetien das gewiZ

wichtige Gesetz vom 2;. April zu danken hat.

Diesem Gesetz zufolge fodert nun die Vollziehung

Palentirung für folgende, vo» jenen Engländern ins

Land gebrachle Industriezweige:

1. Die zur Fabrikation des Baumwollengarns, ge-

nannt Mule Twist,, erfoberlichen Maschinen: Zu Er-

richiung und Betreibung dieser Maschinen, vermittelst
denen man allein im Stande ist feine Moustetine zu

vcrftrligen, kst bereits in St. Gallen eine Gesellschaft

von Kaufleuten zusammen getreten. Da die Bildung
von Künstlern, die solche Maschinen zu verfertige» im

Stande sind, eine Zeit von 7 Jahren erfordert, so ist

auch die Dauer der dieser Fabrikation zu ertheilenden

Patente aus 7 Jahre gesczl. Bey dieser Patente ist es

besonders wichtig, dafür zu sorgen, daß. der Gebrauch

der darin bezeichneten Maschinen nicht zu ausschlicfiend
den ersten Unternehmern zugesichert werde, weil sonst,
selbst nach Erlöschung der Palentzeil, diese Unterneh.

ftner noch lange ausschließende Besitzer bleiben und dir-

durch auch allein in Stande gefezl würden feine Mous-
feline zu verfertigen. Zu diesem Ende hin ist in dieser

Patente sehr sorgfältig,bestimmt, daß daS Produkt die-

scr Spinnmaschinen, das englische Baumwollengarn,
nicht von den Unternehmern der Maschine benuzl werden
kann, sondern öffentlich feilgeboten werden muß. und
daß die Gesellschaft der Unternehmer nicht geschlossen

ist, fondern jedem helvetischen Bürger der Zutritt zu
derselben so lange offensteht, als sich hinlänglich Platz
vorfindet, die Zahl der Maschinen zu vermehren, welche

durch diese Vermehrung des Capilalsonds in Betrieb
gefezt werden können. Diese ausserordencliche Bedin,
gung, die diese Patente neben den übrigen gesetzlichen

Vorschriften enthält, giebt dem ganzen merkantilncheu
Publikum unsers Vaterlandes Vortheile, die gewiß auf
keinem andern Weg schneller und kräftiger hätten bewirkt
werden können.

2. Die Maschinen, genannt Myle, welche das
Baumwollengarn, gcnannr Warcrtwist, riewrn, d. i.
den Zettel zu allen Baumwollenstoffen, die M-msseline
ausgenommen. Die Bildung der Lehrlinge für diese

Maschinen bedarf nur ; Jahre, daher ist auch die

Dauer dieser Patente nur auf; Jahre gesczl. Da sich

bis jezt noch keine Unternehmer dieser Maschinen vor-
fanden, so werden die englischen Künstler- die sie be-

sitzen, selbst patentirt, aber unter der Bedingung, daß
sie eine Subscription eröffnen und vermittelst dieser,
diese Maschinen ebenfalls einer durch Subscription sich

bildenden Gesellschaft abtreten. Würde von dieser so

wie von allen übrigen Patenten, inner Jahresfrist kein

Gebrauch gemacht, so ist die Patente erloschen. De»

vermittelst jener zu eröffnenden Subscription diese Ma-
schiuen dem ganzen Publikum feilgeboten werden, so

ist durch Patentirung derselben dem Geist der allgcmci,
uerii Betriebsamkeit so wenig als möglich Zwang ange-

than, und dagegen die gröstmögliche Gemeinnützigkeit

angebahnt.

z. Die Wcbsiühke mit Schnellschießen oder fliegenden

Schlacken, durch welche Zeuge von jeder beliebigen Breite
auf die wenigst kost pielige Art verfertigt werden köuncn.

Auch diese Patente ist mir zjährig und soll vermittelst
einer zu eröffnenden Subscription dem ganzen Publikum
feilgeboten werden»
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4- Die Maschine, genannt Ieunvs? vermittelst der

der Eintrag zu allen Baumwollenstoffen, die Mous-

feline ausgenommen/ nach englischer Art verfertigt wird :

diese Maschine wird ausser England agch zum grossen

Schaden unsrer BaumwoUensabrikation / in Sachsen

gebraucht/ und ward schon lange vergebens von Sch vci-

zcrfadrikante.i gesucht: ihre Parenttrung ist nur zjährig,
lind auch sie soll wie die beyden vorigen/ zur schnellst-

möglichen Verbreitung durch Subscription dem Publi-
kum angeboten werden.

5. Die Maschine, vermittelst der an den Baum-
wolleustossen die Wvllenfasern durch Feuer weggenom-

men und dadurch ihr Werth um »o bis 15 0/0 erhöht

wird. Diese Maschine bedarf sehr kostbarer Anstalten

und langer Uebung, um sie in der grösten Vollkommen-

heil einrichten und gebrauchen zu können daher ist ihre

Palcntiruug auf 7 Jahre gesezi: sie soll ebenfalls dem

Publikum durch eine zu eröffnende Subscription ange-
bote» und zu Bewirkung der ausgedehntesten Gemein-

nutzigkeit, der Unternehmer derselben verpflichtet werden,

nicht allein für seinen Gebrauch, sondern auch dem

Publikum dieselbe in unausgeftztcm Betrieb zu erhalten.

Endlich 6. die Maschinen, vermittelst denen Baum-
wollentücher in einer oder mehrern Farben zugleich, vcr-
mittelst gcichnizter Minder, gefärbter Kupfer und ge-

schlichen Schneiden, gedruckt werden können. Der
Amgedehniheit uud Kostbarkeit dieter Unternehmung
und der Dauer der Lehrzeit für Lehrlinge wegen,
maßte auch diese Patente auf 7 Jahre qesezt werden.
U drigens wird diese zu patcnlirenve Maschine eben-

falls durch Subscription dem ganzen helvetischen Pub-
likum angeboten, und dadurch Gemeinnützigkeit mit
Sicherung des Eigenchumsrcchts aus dieselbe, auf die

zweckmäßigste Art mit einander verbunden und bewirkt.

Ihre staatswicthfchafiliche Commißion ist überzeugt,
daß diese einfachen Angaben über den Gegenstand der

vorliegenden Botschaft der Vollziehung, Ihnen B- G.
genügen, um dem Antrag derselben zu einsprechen, ohne

daß sie Ihnen den wichtigen Einflug dieser Verbesserung
der inländischen Industrie auf die staatswirthschaftlichen
Verhältnisse unsers Vaterlandes näher zu entwickeln

braucht; sie begnügt sich daher Ihnen anzurathcn, die

einzelnen vorliegenden Patente, mit denjenigen Absas-

sunqrvcrbcsserungen die Ihre Commißion denselben den.
fügen zu müsse» glaubte, amzuheißen und damit in
Wirksamkeit zu fetzen. Du Patente selbst liefern wir
Selegentlich nach.)

Die Criminalcommißion erstattet einen Bericht über

eine zu ertheilende allgemeine Amnestie, der für ; Tage
auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Dlscußion des neuen Mnnizipalitätsgesetzes wird
fortgesezt, und verschiedene Artikel desselben werden an-

genommen.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz

commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
hiebe» das Resultat der zweyten Versteigerung der Na-
tionalgüter von Estaoayer und Font, Canl. Freyburg,
und ladet Sie ein dieselbe, wenn sie nun Ihre Znstiin-
mnng erhalten haben, zu ratistciren.

Am 24. und 25. May waren keine Sitzungen.

Mannigfaltigkeiten.
Protestation des Abtes von St. Gallen,

gegen die zn Bezahlung St. Gallischer
Schulden, veranstaltete Veräußerung St.
Gallischer Guter, an den President der Ver-
waltungskamer des Cantons Sentis gerichtet-.

Bürger Präsident!
Nachdem Sie schon bey mehrern Anlässen das fürst»

liche Stift St. Gallen in seinen Gerechtsamen gekrankt,

beschädigt und mißhandelt haben und so weit geschritten

sind, daß Sw sogar die Baarschaften Güterg,'silk und

B sitzung.m, die das Stift St. Gallen im Reiche und in
den östreichischen Vsrlandcn bestzt, demselben zu entreis-

sen alle Mühe sich gegeben, und nur durch die billige
Denkungsart und Gerechrigkeicsliebe der französifcheu

Generalität von wettern Eingriffen abgehalten worden

sind: so erscheint noch dacüberhin eine gedrnkte, mir
ihrem Namen unterzecchucte Publikation,' d. d.

St. Gallen den April >8oi wodurch eine össuküche,

äm den 26. May l. I nnd folgende Tage abzuhakende

Lizitarion mehrerer eigenthümlichen Gebäude und liegen-
den Güter des odbeinelSten Stiftes angekündigt wird.
Odschsn dem Vernehmen nach, um diese Publikation
nicht anhören zu müssen, zu Rvhrschach das Volk aus-

der Kirche gelaufen, so möchten doch Kauflustige sich

eiusindkn, die mit fremdem Gut sich zu bereichern kein

Bedenken tragen.
Um sowohl derley Käufer als auch Sie, Bücher

Präsident, und jedes Mitglied der Perwaltungskammer
insdesonvers, vor solchen Ungerechtigkeiten nnd künftigem
Schaden zu warnen: so haben Se. Hochfürstftche Gns>


	Gesetzgebender Rath

